
*HVHW]��EHU�GLH�EHUXIVPl�LJH�$XV�EXQJ
GHU� +HLONXQGH� RKQH� %HVWDOOXQJ� �+HLO�
SUDNWLNHUJHVHW]�
vom 17.02.1939 (RGBl. I 251), geändert durch Art.
53 des Gesetzes vom 09.03.1974 (BGBl. I 550)

���� (1) Wer die Heilkunde, ohne als Arzt bestallt
zu sein, ausüben will, bedarf dazu der Erlaubnis.
(2) Ausübung der Heilkunde im Sinne dieses Ge-
setzes ist jede berufs- oder gewerbsmäßig vorge-
nommene Tätigkeit zur Feststellung, Heilung oder
Linderung von Krankheiten, Leiden oder Körper-
schäden bei Menschen, auch wenn sie im Dienste
von anderen ausgeübt wird.
(3) Wer die Heilkunde bisher berufsmäßig ausgeübt
hat und weiterhin ausüben will, erhält die Erlaubnis
nach Maßgabe der Durchführungsbestimmungen; er
führt die Bezeichnung „Heilpraktiker“.

���� (1) Wer die Heilkunde, ohne als Arzt bestallt
zu sein, bisher berufsmäßig nicht ausgeübt hat,
kann eine Erlaubnis nach § 1 in Zukunft nur in
besonders begründeten Ausnahmefällen erhalten.
(2) Wer durch besondere Leistungen seine Fähig-
keit zur Ausübung der Heilkunde glaubhaft macht,
wird auf Antrag des 5HLFKVPLQLVWHUV� GHV� ,QQHUQ
durch den 5HLFKVPLQLVWHU� I�U� :LVVHQVFKDIW�� (U]LH�
KXQJ� XQG� 9RONVELOGXQJ1 unter erleichterten Bedin-
gungen zum Studium der Medizin zugelassen, so-
fern er seine Eignung für die Durchführung des
Medizinstudiums nachweist.

�� �� Die Erlaubnis nach § 1 berechtigt nicht zur
Ausübung der Heilkunde im Umherziehen.

���� (V� LVW� YHUERWHQ��$XVELOGXQJVVWlWWHQ� I�U�3HUVR�
QHQ��GLH�VLFK�GHU�$XV�EXQJ�GHU�+HLONXQGH�LP�6LQQH
GLHVHV� *HVHW]HV� ZLGPHQ� ZROOHQ�� HLQ]XULFKWHQ� RGHU
]X�XQWHUKDOWHQ� 2

����3 Wer, ohne zur Ausübung des ärztlichen Berufs
berechtigt zu sein und ohne eine Erlaubnis nach § 1
zu besitzen, die Heilkunde ausübt, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe
bestraft.

���D�4 (1) Ordnungswidrig handelt, wer als Inhaber
einer Erlaubnis nach § 1 die Heilkunde im Umher-
ziehen ausübt.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbu-
ße bis zu fünftausend Deutsche Mark geahndet
werden.

���� (1) Die Ausübung der Zahnheilkunde fällt nicht
unter die Bestimmungen dieses Gesetzes.
                                                          
1 kursiv gedruckte Textstellen gelten nicht mehr, oder ihre

Geltung ist zweifelhaft
2 § 4 dürfte wegen Verstoßes gegen Art. 12 GG unwirksam sein.
3 seit 1974 geltende Fassung  (die bis 1974 geltende Fassung

lautete:
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4 eingefügt 1974

(2) Der 5HLFKVPLQLVWHU�GHV�,QQHUQ kann im Einver-
nehmen mit dem 6WHOOYHUWUHWHU� GHV� )�KUHUV auch
andere heilkundliche Verrichtungen von den Be-
stimmungen dieses Gesetzes ausnehmen.

�� �� Der 5HLFKVPLQLVWHU� GHV� ,QQHUQ erläßt im Ein-
vernehmen mit dem 6WHOOYHUWUHWHU� GHV� )�KUHUV die
zur Durchführung und Ergänzung dieses Gesetzes
erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten.

���� (1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Ver-
kündung5  in Kraft.
(2) Gleichzeitig treten § 56a Abs. 1 Nr. 1 und § 148
Abs. 1 Nr. 7a der Reichsgewerbeordnung, soweit
sie sich auf die Ausübung der Heilkunde im Sinne
dieses Gesetzes beziehen, außer Kraft.

                                                          
5 verkündet am 20.02.1939



(UVWH�'XUFKI�KUXQJVYHURUGQXQJ
]XP� *HVHW]� �EHU� GLH� EHUXIVPl�LJH� $XV�EXQJ
GHU� +HLONXQGH� RKQH� %HVWDOOXQJ� �+HLOSUDNWLNHU�
JHVHW]�
vom 18.02.1939 (RGBl. I 250), geändert durch die
Zweite Durchführungsverordnung zum Heilprakti-
kergesetz vom 03. 07.1941 (RGBl. I 368), durch
Art. 85 Nr. 3 des Ersten Gesetzes zur Reform des
Strafrechtes vom 25.06.1969 (BGBl. I 677) und
durch Art. 1 der Verordnung zur Erleichterung der
Verwaltungsreform in den Ländern (Zuständig-
keitslockerungsverord-nung) vom 18.04.1975
(BGBl. I 967)

���� (1) Wer bei Verkündung des Gesetzes, ohne als
Arzt bestallt zu  sein, die Heilkunde an Menschen
berufsmäßig ausgeübt hat und sie weiter ausüben
will, hat die Erlaubnis bis zum ���$SULO����� bei der
für seinen Niederlassungsort zuständigen unteren
Verwaltungsbehörde zu beantragen.
(2) Antragsberechtigt sind ferner die zur Zeit auf
den Schulen des 5HLFKVKHLOSUDNWLNHUEXQGHV befind-
lichen Schüler.
(3) Ist der Antrag rechtzeitig gestellt, so darf der
Antragsteller bis zur Entscheidung über denselben
die Heilkunde weiter ausüben.

�����(1) Die Erlaubnis wird nicht erteilt,
a) :HQQ�GHU�$QWUDJVWHOOHU�GDV�����/HEHQVMDKU�QRFK
QLFKW�YROOHQGHW�KDW�6
b) ZHQQ� HU� QLFKW� GLH� GHXWVFKH� 6WDDWVDQJHK|ULJNHLW
EHVLW]W� 7
c) ZHQQ�HU�RGHU�VHLQ�(KHJDWWH�QLFKW�GHXWVFKHQ�RGHU
DUWYHUZDQGWHQ�%OXWHV�LVW� 8
d) wenn er nicht mindestens abgeschlossene Volks-
schulbildung nachweisen kann,
e) ZHQQ�HU�QLFKW�LP�%HVLW]H�GHU�E�UJHUOLFKHQ�(KUHQ�
UHFKWH�LVW� 9
f) wenn sich aus Tatsachen ergibt, daß ihm die
SROLWLVFKH�XQG sittliche Zuverlässigkeit fehlt, insbe-
sondere, wenn schwere strafrechtliche oder sittliche
Verfehlungen vorliegen,10

g) wenn ihm infolge eines körperlichen Leidens
oder wegen Schwäche seiner geistigen oder körper-
lichen Kräfte oder wegen einer Sucht die für die
Berufsausübung erforderliche Eignung fehlt,
h) ZHQQ�PLW�6LFKHUKHLW�DQ]XQHKPHQ� LVW��GD��HU�GLH
+HLONXQGH� QHEHQ� HLQHP� DQGHUHQ� %HUXI� DXV�EHQ
ZLUG�11

i) wenn sich aus einer Überprüfung der Kenntnisse
und Fähigkeiten des Antragstellers durch das Ge-
sundheitsamt ergibt, daß die Ausübung der Heil-
kunde durch den Betreffenden eine Gefahr für die
Volksgesundheit bedeuten würde.12

                                                          
6 § 2 Abs. 1Buchst. a dürfte mangels eines rechtfertigenden

Grundes gegen Art. 12 GG verstoßen, a.A. OVG
Münster

7 § 2 Abs. 1 Buchst. b ist verfassungswidrig und nichtig
(BVerfG, B.v. 10.05.1988 - 1 BvR 483/84 u.a.,
BGBl. 1988 I S. 1587)

8 § 2 Abs. 1 Buchst. c ist als typisch nationalsozialistisches Recht
unwirksam

9 § 2 Abs. 1 Buchst. e außer Kraft seit 1969
10 § 2 Abs. 1 Buchst. f ist als teilweise typisch nationalsozialisti-

sches Recht teilweise unwirksam
11 § 2 Abs. 1 Buchst. h ist verfassungswidrig (BverwG, U.v.

02.03.1967 - I C 52.64)
12 § 2 Abs. 1 Buchst. i eingefügt 1941

 (2) Vor der Entscheidung über den Antrag ist,
sofern nicht die Versagung nach Abs. 1 Buchst. a
bis e erfolgt, die 'HXWVFKH�+HLOSUDNWLNHUVFKDIW�(�9.
(§ 12 der Verordnung) zu hören.

�� �� (1) Über den Antrag entscheidet die untere
Verwaltungsbehörde im Benehmen mit dem Ge-
sundheitsamt.
(2) Der Bescheid ist dem Antragsteller, der 'HXW�
VFKHQ�+HLOSUDNWLNHUVFKDIW�(�9� und der zuständigen
Ärztekammer zuzustellen; das Gesundheitsamt
erhält Abschrift des Bescheides. Der ablehnende
Bescheid ist mit Gründen zu versehen.
(3) Gegen den Bescheid können der Antragsteller,
die 'HXWVFKH�+HLOSUDNWLNHUVFKDIW� (�9. und die zu-
ständige Ärztekammer binnen zwei Wochen Be-
schwerde einlegen. Über diese entscheide die höhe-
re Verwaltungsbehörde nach Anhörung eines Gut-
achterausschusses (§ 4). Die Beschwerde hat auf-
schiebende Wirkung.

�� �� (1) Der Gutachterausschuß besteht aus einem
Vorsitzenden, der weder Arzt noch Heilpraktiker
sein darf, aus zwei Ärzten sowie aus zwei Heil-
praktikern. Die Mitglieder des Ausschusses werden
YRP� 5HLFKVPLQLVWHU� GHV� ,QQHUQ im Einvernehmen
mit dem 6WHOOYHUWUHWHU� GHV� )�KUHUV für die Dauer
von zwei Jahren berufen. Die Landesregierungen
werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung die
zuständige Behörde abweichend von Satz 2 zu
besteimmen. Sie können diese Ermächtigung auf
oberste Landesbehörden übertragen.13

(2) Für mehrere Bezirke höherer Verwaltungsbe-
hörden kann ein gemeinsamer Gutachterausschuß
gebildet werden.

���� Gegen die Versagung der Erlaubnis durch die
höhere Verwaltungsbehörde ist binnen einem Mo-
nat die weitere Beschwerde an den 5HLFKVPLQLVWHU
GHV� ,QQHUQ zulässig. Dieser entscheidet im Einver-
nehmen mit GHP�6WHOOYHUWUHWHU�GHV�)�KUHUV endgül-
tig.

���� :HU�HLQH�(UODXEQLV�QDFK�����$EV����GHV�*HVHW�
]HV� HUKlOW�� LVW� YHUSIOLFKWHW��0LWJOLHG� GHU�'HXWVFKHQ
+HLOSUDNWLNHUVFKDIW�(�9��]X�ZHUGHQ�14

���� (1) Die Erlaubnis ist durch die höhere Verwal-
tungsbehörde zurückzunehmen, wenn nachträglich
Tatsachen eintreten oder bekannt werden, die eine
Versagung der Erlaubnis nach § 2 Abs. 1 rechtferti-
gen würden. Die Landesregierungen werden er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung die zuständige
Behörde abweichend von Satz 1 zu bestimmen. Sie
können die Ermächtigung auf oberste Landesbe-
hörden übertragen.15

(2) 'LH�(UODXEQLV�LVW�IHUQHU�]XU�FN]XQHKPHQ��ZHQQ
HV� XQWHUODVVHQ� ZLUG�� GLH� 0LWJOLHGVFKDIW� EHL� GHU
'HXWVFKHQ� +HLOSUDNWLNHUVFKDIW� (�9�� ]X� HUZHUEHQ
RGHU�ZHQQ�GLH�0LWJOLHGVFKDIW�HQGLJW.16

                                                          
13 § 4 Abs. 1 Satz 3 und 4 eingefügt 1975
14 § 6 dürfte wegen Verstoßes gegen Art. 9 GG verfassungswid-

rig sein
15 § 7 Abs. 1 Satz 2 und 3 eingefügt 1975
16 § 7 Abs. 2 dürfte wegen Verstoßes gegen Art. 9 GG verfas-

sungswidrig sein



(3) Vor Zurücknahme der Erlaubnis nach Abs. 1 ist
der Gutachterausschuß (§ 4) zu hören.
(4) Gegen die Zurücknahme der Erlaubnis nach
Abs. 1 ist die Beschwerde an den 5HLFKVPLQLVWHU
GHV�,QQHUQ zulässig, der im Einvernehmen mit dem
6WHOOYHUWUHWHU� GHV� )�KUHUV HQGJ�OWLJ17 entscheidet.
Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung.

���� (1) Wer einen Ausnahmeantrag nach § 2 Abs. 1
des Gesetzes stellen will, hat seine Heilbefähigung
und Heilerfolge für einen Zeitraum von mindestens
drei Jahren nachzuweisen.
(2) Die Anträge sind an die für den Wohnort des
Antragstellers zuständige höhere Verwaltungsbe-
hörde zu richten. Diese prüft, ob die Voraussetzun-
gen des § 2 Abs. 1 der Verordnung erfüllt sind; ist
dies der Fall, so legt sie den Antrag dem Reichsmi-
nister des Innern vor.
(3) Der 5HLFKVPLQLVWHU�GHV�,QQHUQ entscheidet über
den Antrag im Einvernehmen mit GHP�6WHOOYHUWUHWHU
GHV�)�KUHUV endgültig. Vor der Entscheidung ist ein
Gutachterausschuß, der beim 5HLFKVPLQLVWHU� GHV
,QQHUQ gebildet wird, zu hören; er besteht aus einem
Vorsitzenden, der weder Arzt noch Heilpraktiker
sein darf, aus zwei Ärzten sowie aus zwei Heil-
praktikern. Die Mitglieder des Ausschusses werden
vom 5HLFKVPLQLVWHU� GHV� ,QQHUQ im Einvernehmen
mit dem 6WHOOYHUWUHWHU� GHV� )�KUHUV für die Dauer
von zwei Jahren berufen.
(4) Vor Abgabe seines Gutachtens hat der Gutach-
terausschuß den Antragsteller einer Krankenanstalt
zuzuweisen, in der seine Heilbefähigung und seine
Heilerfolge durch den zuständigen leitenden Arzt
unter Hinzuziehung eines Heilpraktikers zu über-
prüfen sind. Die Überprüfung in der Krankenanstalt
soll im allgemeinen die Dauer von sechs Monaten
nicht übersteigen. Die Krankenanstalt wird vom
5HLFKVPLQLVWHU� GHV� ,QQHUQ im Einvernehmen mit
dem 6WHOOYHUWUHWHU� GHV� )�KUHUV im Einzelfalle be-
stimmt.

���� (1) Eine auf Grund des § 2 Abs. 1 des Gesetzes
erteilte Erlaubnis berechtigt zur Ausübung der
Heilkunde unter der Berufsbezeichnung „Arzt für
Naturheilkunde“.
(2) Personen, denen diese Erlaubnis erteilt ist, un-
terstehen der Reichsärzteordnung vom 13. Dezem-
ber 1935 (Reichsgesetzbl. I S. 1433).

����� (1) Anträge auf Zulassung zum Studium der
Medizin gemäß § 2 Abs. 2 des Gesetzes sind an die
für den Wohnort des Antragstellers zuständige
höhere Verwaltungsbehörde  zu richten.
(2) Die Antragsteller dürfen das 30. Lebensjahr
noch nicht überschritten haben.
(3) Die höhere Verwaltungsbehörde prüft, ob die
Voraussetzungen des § 2 der Vorordnung erfüllt
sind, und hört zu dem Antrag den Gutachteraus-
schuß (§ 4).
(4) Nach Abschluß der Ermittlungen legt sie den
Antrag mit dem Gutachten dem 5HLFKVPLQLVWHU�GHV
,QQHUQ vor, der im Einvernehmen mit dem 6WHOO�
YHUWUHWHU�GHV�)�KUHUV gegebenenfalls den Antrag an
                                                          
17 engültige Entscheidung durch die Behörde dürfte wegen

Verstoßes gegen Art. 19 IV GG verfassungswidrig
sein

GHQ�5HLFKVPLQLVWHU�I�U�:LVVHQVFKDIW��(U]LHKXQJ�XQG
9RONVELOGXQJ weiterleitet.

�� ��� (1) Höhere Verwaltungsbehörde im Sinne
dieser Vorordnung ist in 3UHX�HQ, Bayern, Sachsen
und in den VXGHWHQGHXWVFKHQ� *HELHWHQ der Regie-
rungspräsident, in Berlin der Polizeipräsident�� LQ
gVWHUUHLFK� GHU� /DQGHVKDXSWPDQQ� �%�UJHUPHLVWHU
GHU�6WDGW�:LHQ�, im Saarland der 5HLFKVNRPPLVVDU
I�U� GDV� 6DDUODQG und im übrigen die oberste Lan-
desbehörde.
(2) Untere Verwaltungsbehörde im Sinne dieser
Verordnung ist in Gemeinden mit staatlicher Poli-
zeiverwaltung die staatliche Polizeibehörde, im
übrigen in Stadtkreisen der Oberbürgermeister, in
Landkreisen der Landrat.
(3) Gegen Verfügungen des Polizeipräsidenten in
Berlin als untere Verwaltungsbehörde ist statt der
Beschwerde der Einspruch zulässig. Die Entschei-
dung über den Einspruch ist dem Polizeipräsidenten
selbst, dessen allgemeinem Vertreter oder einem
Abteilungsleiter des Polizeipräsidenten Berlin vor-
behalten.

����� (1) Zur Wahrung der Berufsbelange der nach
§ 1 Abs. 3 des Gesetzes zur Ausübung der Heilkun-
de zugelassenen Personen ist die 'HXWVFKH� +HLO�
SUDNWLNHUVFKDIW� (�9� mit dem Sitz in München er-
richtet worden. 6LH�ZLUG�DOV�DOOHLQLJH�%HUXIVYHUWUH�
WXQJ�DQHUNDQQW�18

(2) $QGHUH�9HUHLQLJXQJHQ��GLH�GHP�JOHLFKHQ�=ZHN�
NH� GLHQHQ�� VLQG� QLFKW� VWDWWKDIW�� 'HU� 5HLFKVPLQLVWHU
GHV� ,QQHUQ� NDQQ� EHVWHKHQGH� 9HUHLQLJXQJHQ� DXIO|�
VHQ�19

(3) Die Satzung der 'HXWVFKHQ�+HLOSUDNWLNHUVFKDIW
(�9� bedarf der Genehmigung des 5HLFKVPLQLVWHUV
GHV� ,QQHUQ. Diese wird im Einvernehmen mit dem
6WHOOYHUWUHWHU�GHV�)�KUHUV erteilt.

����� Der Leiter der 'HXWVFKHQ�+HLOSUDNWLNHUVFKDIW
(�9� wird vom 5HLFKVPLQLVWHU� GHV� ,QQHUQ im Ein-
vernehmen mit dem 6WHOOYHUWUHWHU� GHV� )�KUHUV
berufen und abberufen.

�� ��� (1) Der Leiter regelt in einer Berufsordnung
die Berufspflichten der Mitglieder.
(2) Die Berufsordnung bedarf der Genehmigung
des 5HLFKVPLQLVWHUV� GHV� ,QQHUQ, die im Einverneh-
men mit dem 6WHOOYHUWUHWHU�GHV�)�KUHUV erteilt wird.

                                                          
18 § 12 Abs. 1 Satz 2 dürfte wegen Verstoßes gegen Art. 9 GG

verfassungswidrig sein
19 § 12 Abs. 2 dürfte wegen Verstoßes gegen Art. 9 GG verfas-

sungswidrig sein


